
Bestimmung der Urkunden,
tvvvo » der Stempel , nach dem Werthe des Gegenstandes gt-

wählt werden muß . - I
Classifieakion der Werthe , » ie solche in die Stemprlqebühr!

verfallen.
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Die inländischen Wechselbriefe , Wechsclpro-
ste, ' /V5 « <>xni u . and . dergl . dem Wechselrechte unter¬
ste henden Geldvcr ^chrcibungen 'bis ivo fl . st . . .

Und für alle höhere Summen der 3 . Classe , mit.
Wechselproteste ohne Ausnahme mit . . . .
Jeder , Bogen oder zwcy Blätter der Hauptbü¬

cher bey Großhändlern und Landessabriken . . .
Bev andern Handelsleuten in der Residenz-

und allen Haupt - und andern k . k. Städten einer
jeden Provinz , wie auch die Bücher aller Gewerbs-
leuie und Professionistcn ohneAusnahme in der Re¬
sidenzstadt Wien und in den Hauptstädten einer je¬
den Provinz . . . . . > -

Die Bücher der Gewerbsleute und Profestio-
nisien ^ so wie auch aller Handelsleute oder Krämer
außer den Städten . .
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